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und Sicherheit der Beschäftigten im Betrieb. [2] Wendet der 
Arbeitgeber die ASR an, kann er davon ausgehen, dass er in 
Bezug auf den Anwendungsbereich der ASR die Vorgaben 
der ArbStättV einhält (Vermutungswirkung).

Die ASR A2.2 – was ist neu?
Im Folgenden werden die Neuerungen vorgestellt – rein re-
daktionelle Anpassungen werden nicht weiter erläutert. Da 
einige neue Begrifflichkeiten eingeführt, aber auch Defini-
tionen überarbeitet wurden, war es notwendig die Begriffs-
bestimmungen anzupassen. So wurde z. B. die Definition 
der erhöhten Brandgefährdung um den Aspekt der „großen 
Rauchfreisetzung“ ergänzt, da dies bisher keine Beachtung 
fand, für die Bewertung der Brandgefährdung jedoch von 
Bedeutung ist. Neu eingeführt wurde die Aufschlüsselung 
in die Kapitel

 ▶ Ausstattung für alle Arbeitsstätten
 ▶ Ausstattung von Arbeitsstätten mit erhöhter Brandge-
fährdung

 ▶ Organisation des betrieblichen Brandschutzes

Dies ist zum einen dem Arbeitsauftrag geschuldet, das The-
ma erhöhte Brandgefährdung ausreichend zu würdigen, 
zum anderen dient es der Übersichtlichkeit, gerade für An-
wender, die z. B. eben gerade keine erhöhte Brandgefähr-
dung zu bewerten zu haben.

Die Änderungen im Detail
Für die Ausstattung aller Arbeitsstätten gilt auch weiter-
hin, dass das Thema Branderkennung und Alarmierung 
ein äußerst wichtiger Aspekt ist. Daher wurde auch die 
neue Forderung aufgenommen, dass „die Möglichkeit zur 
Alarmierung von Hilfs- und Rettungskräften gewährlei-
stet sein muss.“ Eine alleinige Warnung der Belegschaft ist 
nicht ausreichend, das Herbeirufen externer Hilfskräfte 
wie z. B. der Feuerwehr muss organisiert und sicherge-
stellt sein. Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass das The-
ma von so zentraler Bedeutung ist, dass weiterhin „[...] 
technische Maßnahmen vorrangig umzusetzen sind. Dabei 
sind automatische Brandmelde- und Alarmierungseinrich-
tungen zu bevorzugen.“ Die tatsächliche Ausführung kann 
natürlich sehr unterschiedlich sein und muss vor Ort im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden.  
Wesentliche Änderungen hat der Abschnitt „Grundaus-
stattung mit Feuerlöscheinrichtungen“ erfahren. So wurde 
die Erläuterung aufgenommen, dass Arbeitsstätten bei der 
Bewertung der Brandgefährdung durchaus in mehrere Be-
reiche mit unterschiedlicher Brandgefährdung unterglie-
dert und somit auch gesondert bewerten werden können, 

Im Juli 2014 beschloss der Ausschuss für Arbeitsstät-
ten (ASTA) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS), die Technische Regel für Arbeitsstät-
ten ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ wie folgt 
zu ergänzen: Erstellen eines Kapitels, das die Anfor-
derungen an „erhöhte Brandgefährdung“ gemäß den 
allgemeinen Vorgaben der Verordnung konkretisiert 
und beispielhafte Lösungen zu deren Umsetzung 
beschreibt. Der Arbeitskreis ASR A2.2 des ASTA hat 
daraufhin die ASR A2.2 gemäß der Beschlusslage 
ergänzt, aktualisiert und dem Stand der Technik ange-
passt. Im Mai 2018 ist die neue Arbeitsstättenregel 
ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ in Kraft getre-
ten und soll im Folgenden vorgestellt werden.

Grundlagen
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) [1] dient der Si-
cherheit und dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten 
beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Adres-
sat ist der Arbeitgeber, der dafür zu sorgen hat, dass von 
der Arbeitsstätte keine Gefährdung für die Beschäftigten 
ausgeht und verbleibende Gefährdungen möglichst ge-
ring gehalten werden. Ein wesentliches Hilfsmittel für die 
praktische Umsetzung der ArbStättV sind die Technischen 
Regeln für Arbeitsstätten (ASR). Die ASR geben zum Zeit-
punkt der Bekanntgabe den aktuellen Stand der Technik 
wieder. Sie erleichtern dem Arbeitgeber die Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 der ArbStättV und die 
Festlegung der geeigneten Maßnahmen für die Gesundheit 

Abb. 1: Regelmäßige praktische Übungen mit tragbaren Feuerlöschern sind wichtiger 
Bestandteil der Brandschutzhelferunterweisung. (Urheber aller Bilder: Tim Pelzl)
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wenn dies sinnvoll oder erforderlich ist. Dabei können Flä-
chen im Freien, wie z. B. Grünanlagen und Verkehrsflächen 
unberücksichtigt bleiben. Gerade diese beiden Aspekte 
führten in der Vergangenheit zu vielen Rückfragen bzw. Un-
sicherheiten. Gleichzeitig ist betont worden, dass der Nach-
weis ausreichender Löschmittelmengen je vorliegender 
Brandklasse durchzuführen ist.

Des Weiteren hat ein Hinweis zum Löschmittel Kohlendio-
xid Eingang in dieses Kapitel gefunden, da ein Forschungs-
projekt des Sachgebiets „Betrieblicher Brandschutz“ des 
Fachbereichs „Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz“ 
(FB FHB) der DGUV zu diesem Thema inzwischen konkrete 
Erkenntnisse und Vorgaben zu Gesundheitsgefahren beim 
Einsatz von CO

2
-Feuerlöschern ergeben hat, die es zu be-

achten gilt [3].

Ausführungen zum Thema Wandhydranten finden sich im 
Kapitel zur Grundausstattung nicht mehr. Diese wurden in 
der Anhang 3 verschoben und mit einem Beispiel erläutert. 
Somit können Wandhydranten weiterhin bei der Grund-
ausstattung von Arbeitsstätten herangezogen werden, 
wenn die im Anhang 3 aufgeführten Randbedingungen er-
füllt sind. 

Nahezu unverändert blieben die Abschnitte „Anforderun-
gen an die Bereitstellung von Feuerlöscheinrichtungen“ so-
wie „Feststellung der erhöhten Brandgefährdung“. Lediglich 
die beispielhafte Aufzählung der Betriebsarten in Tabelle 4, 
bei welchen man in der Regel von einer erhöhten Brandge-
fährdung ausgehen kann, wurde um einige Punkte aus dem 
öffentlichen Bereich ergänzt, wie z. B. „technische und na-
turwissenschaftliche Bereiche in Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen“ und „Werkstätten für Menschen mit Behin-
derungen“, da diese Bereiche in der Vorgängerfassung eher 
unterrepräsentiert waren.

Darüber hinaus wurde noch die Anforderung der ASR A1.3 
aufgenommen, dass die Erkennbarkeit der notwendigen 
Brandschutzzeichen auf Fluchtwegen ohne Sicherheitsbe-
leuchtung durch Verwendung von langnachleuchtenden 
Materialien erhalten bleiben muss. Die Möglichkeit, auf 
eine Beschilderung von „gut erkennbaren“ Feuerlöschein-
richtungen zu verzichten, ist grundsätzlich nicht mehr vor-
gesehen. 

Feuerlöschergröße in der Grundausstattung
Die Vorgabe, dass für die Grundausstattung nur genormte 
Feuerlöscher anrechenbar sind, die mindestens über sechs 
Löschmitteleinheiten verfügen, wird dem Grunde nach auf-
rechterhalten. Hierbei wird berücksichtigt, dass

 ▶ die Löschmittelmenge Entstehungsbrände sicher ablö-
schen kann,

 ▶ auch für nicht optimalen Feuerlöschereinsatz die Lösch-
mittelmenge Reserven bietet,

 ▶ für mögliche Rückzündungen ausreichende Reserven 
vorhanden sind,

 ▶ ein möglichst hoher Abstand zur Brandherd gegeben ist.

Jedoch sind unter bestimmten Voraussetzungen zukünftig 
standardmäßig Abweichungen von der 6 LE-Mindestgröße 
möglich, ohne dass es einer eigenen Gefährdungsbeurtei-
lung bedarf:

„Für die Grundausstattung bei normaler 
Brandgefährdung können auch Feuerlö-
scher angerechnet werden, die jeweils nur 
über mindestens zwei Löschmitteleinheiten 
(LE) verfügen wenn:

 ▶ sich hierdurch eine Vereinfachung in der 
Bedienung, z. B. durch mindestens 25 % 
Gewichtsersparnis je Feuerlöscher, ergibt,

 ▶ die Zugriffszeit, z. B. durch Halbierung 
der maximalen Entfernung zum nächst-
gelegenen Feuerlöscher […], reduziert 
wird und

 ▶ die Anzahl der Brandschutzhelfer […] 
verdoppelt wird.“

Die für die Praxis sicher bedeutendste Neu-
erung wurde aus folgenden Gründen einge-
führt:

Die bloße Ausstattung von Arbeitsstätten 
mit Feuerlöschern sagt in der Regel nichts 
darüber aus, ob eine Entstehungsbrandbe-
kämpfung durch dort anwesende Personen 
erfolgreich sein wird. Hierzu sind weitere 
Aspekte zu berücksichtigen, wie z. B. die 
Zeit, die verstreicht bis der Brand entdeckt 
wird und die ersten Brandbekämpfungs-
maßnahmen beginnen, der Umstand, ob 
die Personen entsprechend unterwiesen 
sind, schnell auf Feuerlöscheinrichtungen 
zugreifen (können) sowie diese sicher be-
dienen können. Des Weiteren ist aus der 
Brandschutzforschung bekannt, dass für 
die sichere – das heißt ohne sich dabei z.B. 
durch das Einatmen von Rauchgasen zu 
verletzen – Bekämpfung eines Entstehungs-
brandes durch Laien in einem geschlos-
senen Raum vermutlich weniger Lösch-
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Abb. 2a–b: Standorte von Feuerlöscheinrichtungen sind zu kennzeichnen.
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